Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift fur Armee und Kader mit FHD-

Zeitung
Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat
Band: 39 (1963-1964)
Heft: 12
Rubrik: Militarische Grundbegriffe

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

chejustiz. Nach unserem Militarstrafrecht
(MStG Art. 44) ist fir die Strafzumes-
sung das subjektive Verschulden des Ti-
ters maBgebend, wofiir das Gericht die
Beweggriinde, das Vorleben, die persén-
lichen Verhiltnisse und auch die milita-
rische Fithrung des Schuldigen zu be-
riicksichtigen hat. Das Div.Ger. 10a ist in
korrekter Befolgung dieses im Gesetz
verankerten Grundsatzes zu seinem Ur-
teil gelangt; von einem Skandalurteil
kann keine Rede sein.

2. Die Gewdhrung des bedingten Straf-
erlasses

Noch mehr als das StrafmaB wurde die
Gewdhrung des bedingten Strafvollzugs
kritisiert. Es wurde behauptet, die bei-
den Offiziere seien dadurch durch die
Maschen des Gesetzes geschliipft und
seien «praktisch freigesprochen» worden.
Was die Frage des bedingten Straf-
erlasses anbetrifft, ist festzustellen, daB
das Gericht verpflichtet ist, die Frage
seiner Gewidhrung zu iiberpriifen, wenn
die Strafe ein Jahr nicht {iberschreitet
(MStG Art. 32). Die Voraussetzungen fiir
den Aufschub des Strafvollzuges sind so-
zusagen gleich wie im biirgerlichen Straf-
gesetzbuch umschrieben: Die Warnungs-
strafe soll dann zum Zug kommen, wenn
Vorleben, Charakter und militarische Fiih-
rung erwarten lassen, daB der Schuldige
sich durch diese MaBnahme von wei-
teren Vergehen abhalten lasse, und wenn
der Verurteilte innerhalb der letzten fiinf
Jahre vor Veriibung der Tat keine Strafe
wegen einer vorsitzlichen Tat verbiiBte.
Das Div.Ger.10a hat im Lausanner Pro-
zeB den beiden Angeklagten den be-
dinaten StraferlaB gew#hrt. weil es zur
Ueberzeugung kam, daB dafiir die vom
Gesetz umschriebenen Voraussetzungen
erfiillt waren. Im {ibrigen zeiat auch ein
Blick auf die Praxis der biiraerlichen
Strafgerichte in Fillen von fahrldssiaer
Tétung, daB sich das Militargericht, das
tibrigens zum Teil mit zivilen Richtern
besetzt war, durchaus auf der Linie der
alloemeinen Strafpraxis, die in unserm
Lande aehandhabt wird, beweate. DaB
die bedingte Verurteilung nicht einen
Freispruch, sondern eben eine Verurtei-
lung bedeutet, ist auch daraus ersicht-
lich, daB die aufgeschobene Strafe voll-
zoaen wird, wenn sich der Verurteilte
wihrend der Probezeit eines Verbre-
chens oder Vergehens schuldig macht,
oder auch nur wenn seine Fiithruna bei
der Leistuna eines kiinftioen Militardien-
stes nicht befriediat. Die Verurteiluna der
beiden Offiziere kommt schlieBlich auch
darin zum Audruck. daB jeder von ihnen
die Hilfte der nicht unerheblichen Ver-
fahrenskosten zu tragen hat.

In diesem Zusammenhang ist darauf hin-
zuweisen, daB die kriminelle Verurtei-
lung zu einer Gefdngnisstrafe nicht mit
der disziplinarischen Bestrafung mit ei-
ner Arreststrafe verglichen werden darf.
Rein &duBerlich gesehen, mag es viel-
leicht erstaunen, daB ein relativ kleiner
Disziplinarfehler unter Umstinden eine
Arreststrafe von einigen Tagen Dauer
nach sich ziehen kann, die. weil es im
Disziplinarstrafrecht keinen Strafaufschub
gibt, «<abaesessen» werden muB, wihrend
eine bedingte Geféngnisstrafe von meh-
reren Monaten Dauer normalerweise
nicht verbiiBt werden muB. Diese Be-
trachtunasweise iibersieht iedoch den
grundsétzlichen Unterschied, der zwi-
schen den beiden Strafarten besteht: Das
Disziplinarstrafrecht ist ein in der Armee
angewendetes Mittel der Erziehung der
Truppe zur Disziplin; Disziplinarstrafen
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werden ausgesprochen bei eindeutigen
Disziplinarfehlern, sofern es sich dabei
nicht um Verbrechen oder Vergehen han-
delt (Art. 180 MStG); fiir den scharfen
Arrest ist die Hoéchstdauer auf 20 Tage
beschrinkt. Sobald die Disziplinarstrafe
verbiiBt ist, gilt die Angelegenheit als
erledigt. Im Gegensatz dazu steht die
kriminelle Bestrafung, die dann erfolgt,
wenn Tatbestidnde des eigentlichen Mili-
tarstrafrechts erfiillt sind. Solche Strafen
werden in das Strafregister eingetragen,
so daB der Bestrafte als «vorbestraft»
gilt. Dies hat bestimmte Konsequenzen
fir die Stellung des Betroffenen im biir-
gerlichen Leben, die bei der disziplinari-
schen Bestrafung nicht eintreten, da die-
se nur Armee-interne Bedeutung hat. K.

Militarische Grundbegriffe

Die Rekrutierung

Anl3Blich der Rekrutierung, oder wie der
militdrische Fachausdruck lautet, der
«Aushebung der Wehrpflichtigen», wer-
den die ins Wehrpflichtalter eintretenden
schweizerischen Wehrpflichtigen ausge-
schieden in Diensttaugliche, zu Hilfs-
diensten Taugliche und Dienstuntaugliche.
Die allgemeinen Grundsitze der Aushe-
bung sind festgelegt im Bundesgesetz
tiber die Militdrorganisation, Art. 4, 4-7,
103 Abs.2 und 204; fiir die praktische
Durchfiihrung ist maBgebend eine bun-
desrétliche Verordnung vom 20. Aug. 1951
iber die Aushebung der Wehrpflichtigen
sowie eine entsprechende Verfligung des
Eidg. Militirdepartements vom 26. Febru-
ar 1962. Daneben bestehen Sondervor-
schriften fiir die Aushebung der Schwei-
zerbiirger im Ausland, fiir die Turnpriifung
und die besonderen Fachpriifungen der
Stellungspflichtigen sowie fiir die sani-
tarische Beurteilung der Wehrpflichtigen.
Infolge der allgemeinen Wehrpflicht hat
sich jeder minnliche Schweizerbiirger
zur Aushebung zu stellen. Diese findet
in dem Jahr statt, in dem der Wehrpflich-
tige das 19. Altersjahr zuriicklegt; eine
Vorverlegung dieses Zeitpunktes ist mog-
lich im Zustand der bewaffneten Neu-
tralitat und im Krieg sowie auf Wunsch
des Betroffenen in begriindeten Einzel-
fallen. -
Die Vorschriften iiber die Rekrutierung
sind naturgem#B in einer Milizarmee von
besonderer Bedeutung; denn sie soll
einerseits erméglichen, daB das in der
ménnlichen Jugend des Landes vorhan-
dene «Potential» an zivilem Kénnen und
Wissen méglichst liickenlos erfaBt wird,
und anderseits soll sie dafiir sorgen, daB
jeder einzelne in der Armee an jene
Stelle gestellt wird, wo er dank seinen
besonderen  Voraussetzungen, seinem
Kénnen und seiner geistigen und kérper-
lichen Eignung der Landesverteidigung
die besten Dienste leisten kann. Mit
einer méglichst sorgfiltigen und griind-
lichen Rekrutierung sollen die in unserem
Land vorhandenen Krifte vollstindig und
rationell ausgeschépft werden, und es
soll erreicht werden, daB jeder Mann an
den richtigen Platz gestellt wird. — Diese
7zwingende Notwendigkeit einer liicken-
losen Ausniitzung aller vorhandenen
Kréfte ist nicht nur eine Folge der Be-
schrénktheit der Mittel, die uns als Klein-
staat zum Haushalten zwingt, sondern
namentlich auch unseres besonderen
militdrischen Ausbildungsverfahrens. Die
Ausbildungszeiten unseres Heeres sind
auBerordentlich kurz bemessen und rei-
chen heute kaum mehr aus, um den rein

—

In den Grundziigen muB die Ausbildund
zum Unteroffizier der zum Offizier en*”
sprechen. Wehrkunde

—

militarischen Ausbildungsstoff zu bewdl-
tigen. Je mehr die Technik in die Arme®
eindringt, um so gréBer werden natu”
gemidB die Anforderungen, die an die
militarische Ausbildung gestellt werde"
miissen. Zum rein militdrischen Fachw!$”
sen und Fachkdnnen des Soldaten kom-
men in zunehmendem MaBe auch re’"
technisch bedingte Ausbildungsanspriich®
hinzu, die in einer umfangmiBig unve’
inderten Ausbildungszeit verarbeitet we!”
den miissen. Aus der rasch vor‘ansch"e':
tenden technischen Entwicklung erwac 4
sen der militarischen Au‘sbildungsar?e'r
aewaltige Schwieriakeiten, die nach e‘,"‘e_
Entlastung rufen. Eine Méglichkeit hie’
fur liegt in einer bis zum AeuBerste”
durchorganisierten Rekrutierung, die 9'"ﬁ
lickenlose Auslese der angehenden SO
daten fiir die verschiedenen Zweige
Armee gewidhrleistet. lhre Grundsﬁtzz
miissen darin bestehen, daB alles, W2°
der Rekrut aus seiner Lehre, seinem Beo
ruf und seinem Studium mitbrinat, S
weitgehend wie mdglich der A”'".'-_
dienstbar gemacht wird, damit die m"n
tarische Ausbildung entlastet werd®
kann. )
Die oberste Leituna der Rekrutenayshe
bung obliegt der Generalstabsabteilun®
deren Sektion fiir Heeresorganisation 2
leitende Dienststelle jahrlich die RekT“n
tenkontingente aller Truppenvqa‘tf'u‘f‘?"'?.r
und Spezialistengruppen sowie die ”n
die Zuteiluna maBaebenden Wei‘sunqeq
festlegt. Die Durchfiihrung der Aushebu™®
liegt in den Handen des Chefs der AU’
hebung, unter dessen Leitung 7 A‘”g_
hebungsoffiziere die Rekrutierung vo" A
reiten und durchfiihren. Auf die sieb®
Aushebunagszonen, von denen jede € 5
Anzahl Kantone mit ihren Aushebund®
kreisen umfaBt. entfallen ie zwisC die
4000 und 7500 Stellunaspflichtiae. Furder\
Durchfithrung der Aushebuna stehen @°-
Aushebunasoffizieren die Krei-skorn‘f'f“ahe
danten der Kantone, eine san‘itaw‘scn_
Untersuchunaskommission und die T"!;o,
experten zur Verfliqung. Fiir das Ana€ ng
der Stellunaspflichtigen, die Festleau™”
und Vorbereituna der A'ushebu‘npso'fke,sa_
wie fiir die administrative und di‘SZ'D,'"”en
rische Betreuuna der Stellungspflichtid®’
sind die kantonalen Militardirektionen Z°-
stindia. Angesichts der groBen Be en
tung, welche der Aushebung in un‘S‘ed "
Milizverh#ltnissen zukommt, wir
Aushebungsverfahren wunter ter-
neuzeitlicher Erkenntnisse und UN n
suchunasverfahren stindig verbessert !
verfeinert. Kreis
Zur Aushebung. die im Aushebuno$, hti-
stattfindet, in dem die Stellungsoflic"
aen wohnen und die an einem einzi®”.
Tag durchgefithrt wird, haben 2zU
scheinen den
—alle Schweizerbiirger, die im laufen
Jahr das 19. Altersjahr zuriicklege"
— gltere Jahrginge. die sich aus lfg"‘;em
einem Grund bisher nicht gesZu-
haben oder Wehrpflichtiae, deren
riickstellungsfrist abgelaufen ist: Arti-
— Schweizerbiirger, die sich gﬂerf)iiB die
kel 3 des Bundesgesetzes uber wol-
Militdrorganisation vorzeitig stellen gin-
len. Diese haben eine schriftliche. hen
willigung des Inhabers der elterlic
Gewalt beizubringen. me-
Der Stellungspflichtige wird vorerst der
dizinisch untersucht. Der Vorsitzend® o,
sanitarischen  Untersuchungskommis®



die sich aus drei Aerzten zusammensetzt,
entscheidet auf Grund des Unter-
suchungsbefundes dariiber, ob der Stel-
lungspflichtige diensttauglich, hilfsdienst-
tauglich oder dienstuntauglich ist, oder
ob er auf eine Nachaushebung oder auf
€in, mdglicherweise auch auf mehrere
Jahre zuriickzustellen sei.

Nach der medizinischen Untersuchung
muB sich der angehende Rekrut der Turn-
Prifung unterziehen, die aus einem
Schnellauf, einem Weitsprung, einem
leitwurf sowie dem Klettern besteht.
Die Turnpriifung ist mitbestimmend fiir
ie Eignung und die Einteilung des Stel-
“U‘_ngspfl‘ichtigen.

le als diensttauglich befundenen Wehr-
Dfllohti?-en werden einer Truppengattung
2ugeteilt. Spatere Umteilungen sind in
inzelféllen zwar noch méglich, bereiten
aber immer gewisse Schwierigkeiten.
MaBgebend fiir die Zuteilung zu einer
ruppengattung miissen in erster Linie
as militdrische Bediirfnis und die Eig-
Nung des jungen Mannes sowie allfillige
Vordienstliche Kenntnisse sein. Erst in
Zweiter Linie kann den persdnlichen
Wiinschen des Stellungspflichtigen Rech-
Nung getragen werden. K.

Redaktion-antworten

“...warum oft so wenig lllustrationen?»
Kpl.H.LinZ.

Weil die Zahl interessanter Beitrige oft
SO groB ist, daB es beim besten Willen
Nicht moglich ist, noch zusitzlichen Raum
ur Bilder freizubekommen.

"Beigeschlossen senden wir lhnen den
Jahresbericht 1963 unserer Sektion.»

Kpl. H. P. A.in Sch.

Besten Dank fiir den sehr interessanten
Und tadellos sich prisentierenden Jahres-
ericht und kameradschaftlichen Dank
auch, daB Sie in lhrem Mitteilungsblatt
!®weils auf den «Schweizer Soldat» hin-
Weisen.

‘é'"_der Beilage sende ich lhnen einen
ericht iiber unsere gut gelungene Ver-
anstaltung (mit Rangliste) und bitte um

erdffentlichung.»
Adj. Uof. H. K. in H.

Gerne hatte ich |hrem Wunsche entspro-

then, aber der Platzmangel ist einmal

Mehr stiarker gewesen als der gute Wille

des Redaktors. Ich bitte Sie hoflich um
chsicht.

AnCB. inT

‘egen der geplanten Teilnahme am
'®r-Tage-Marsch in Nijmegen wenden

S': sich am besten an Herrn Preu c/o

q tion fiir auBerdienstliche Titigkeit
er Gruppe fiir Ausbildung, EMD, Bern.
'& Bahnkosten Basel—Nijmegen retour
tragen Fr. 70.—.

“Als Angestellter der Post sollte ich
B""nachst meine Ausriistung abgeben.
esteht fiir mich eine Maoglichkeit, zur
eldpost umgeteilt zu werden?»

Fiis.E.M.inT.

Sber'st Gilgen, der Feldpostdirektor, an
ton ich lhre Anfrage weitergeleitet habe,
:rlt“ {“ir mit:

§ 0 der «Verordnung iiber die Dienst-

s"elung vom 7.7.1953» schreibt folgen-
S Vor:

;2"9 Beamten, Angestellten und Arbeiter
" Postverwaltung sind vom Dienst in

der Landwehr, im Landsturm und im
Hilfsdienst befreit.
Auzgenommen von der Dienstbefreiung
sina:
a) die Offiziere
b; die bei der Feldpost eingeteilten
Wehrménner
c) die bei den Formationen der PTT-
Transporte eingeteilten Wehrmén-
ner.»
Da vom gesamten Postpersonal nur et-
wa 12% bei der Feldpost eingeteilt sind
(die unter a) und c) erwdhnten Dienst-
pflichtigen fallen noch weniger ins Ge-
wicht) wird also der weitaus gréBte Teil
der militardienstpflichtigen Postbediens-
teten beim Uebertritt in die Landwehr
dienstfrei. Dies muB so sein, weil der
Postdienst bei einer K. Mob. ja aus be-
greiflichen Griinden weiter funktionieren
muB, wozu eben das Gros der Post-
bediensteten bendtigt wird. Nun bekom-
men wir jedes Jahr von zahlreichen Post-
bediensteten, die kurz vor dem Ueber-
tritt in die Landwehr stehen, Gesuche
um Versetzung zur Feldpost, um auf diese
Weise die bevorstehende Dienstbefrei-
ung zu verhindern. Vom Standpunkt der
Wehrbereitschaft und Dienstfreudigkeit
aus gesehen, ist dies ja sehr erfreulich,
es widerspricht aber den absolut berech-
tigten Interessen und Bediirfnissen der
PTT-Betriebe. Aus diesen Griinden ha-
ben wir solche Gesuche bis jetzt ab-
lehnen miissen. Immerhin haben wir einige
Ausnahmen gemacht und zwar dann,
wenn der Gesuchsteller sich erwiesener-
maBen intensiv auBerdienstlich betatigte
(z.B. als bekannter oder regelmiBiger

‘Teilnehmer an Waffenldufen und Wehr-

sport-Veranstaltungen oder als Vorstands-
mitglied eines militdrischen Vereins) und
ihm durch die Dienstbefreiung diese Ta-
tigkeit verunméglicht worden wére. Bei
der Férderung, die die auBerdienstliche
Tatigkeit heute berechtigterweise genieft,
wire diese schematische, fast etwas
sture Anwendung einer Vorschrift einfach
nicht verstanden worden. Ich kénnte

lhnen Beispiele erwidhnen, wo sehr po-

Matadi war

Das Gesicht
des Krieges

puldre, tberaus erfolgreiche Waffenl&u-
fer und Wehrsportler einfach nicht weiter
hitten mitmachen kdnnen, wenn wir sie
nicht zur Feldpost umgeteilt hitten.

In diesem Sinne bin ich bereit, auch ein
allfdlliges diesbeziigliches Gesuch des
Fis. E. M. zu priifen, sofern dem Gesuch
eine Bestdtigung iiber das aktive auBer-
dienstliche Mitwirken in einem militéri-
schen Verein beiliegt.

Humor in Uniform

Von hohen Kommandanten!

Es ging die Rede, daB die ersten Panzer-
wagen vorgefiihrt wiirden. Damals, im
Frihjahr 1940, waren wir in Schlieren
untergebracht. Die Panzer wurden auf
der Héhe von Urdorf erwartet. Wer frei
war, hatte sich am StraBenrand aufge-
stellt, um die Dinge zu sehen, so auch
unser Regiments-Kommandant. Der Herr
Oberst war ein kritischer Herr und hielt
auf Disziplin. Wie nun das erste der Un-
getiime heranrollte und der aus dem
Panzerturm hervorragende, mit Helm,
Schutzbrille und Ohrmuscheln versehene
Kopf keine Anstalten machte, dem Regi-
ments-Kommandanten die Reverenz zu
erweisen, schrillte dessen Stimme: «Na,
der Mann da im Panzer, kann er auch
Kopfdrehen, kann er auch melden?» Ge-
michlich und belustigt drehte sich der
jetzt erkennbare markante Kopf von
Oberstdivisiondr Constam Richtung Stras-
senrand, und aus seinem Munde tdnte
es laut und vernehmlich: «Guten Tag,
Herr Oberst, wie geht's? Guten Tag!»
Ich weiB nicht, ob der SpaB der Zuschauer
oder die Verlegenheit unseres Regiments-
Kommandanten gréBer war. Jedenfalls als
ich hinsah, war er verschwunden.

Four. Fritschi, Stabskp. Bat. 65

(Aus «Damals im Aktivdienst», Fr. 19.50,
Rascher Verlag Ziirich)

Eine Aufnahme von den Wirren im Kongo. In der Stadt
ein Lichtspieltheater
Kampfe zwischen den kongolesischen Truppen und den
Streitkraften der UNO. Den Kongolesen war es schlieB-
lich gelungen, das stark zerstérte Haus zu besetzen. Unser

Mittelpunkt heftigster

Bild zeigt drei kongolesische Soldaten in Erwartung des

Gegenangriffs.

Photopress

217



	Militärische Grundbegriffe

